
Fachprüfungsordnung  

für den Bachelorstudiengang Innenarchitektur  
an der Fachhochschule Kaiserslautern 

vom 15. August 2014 

 
Aufgrund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und des § 86 Abs. 2 Nr. 3 des Hochschulgesetzes (HochSchG) in der Fassung vom 
19. November 2010 (GVBl. S. 463) zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2011 (GVBl. S. 455), hat der 

Fachbereichsrat des Fachbereichs Bauen und Gestalten der Fachhochschule Kaiserslautern am 25.06.2014 die fol-
gende Fachprüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Innenarchitektur beschlossen.  
Diese Prüfungsordnung hat der Präsident am 14. August 2014 genehmigt. Sie wird hiermit bekannt gemacht. 
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§ 1 Geltungsbereich der Fachprüfungsordnung 
 

Diese Fachprüfungsordnung regelt die fachbezogenen Voraussetzungen für die Teilnahme an den Prüfun-
gen sowie die Prüfungsanforderungen. Fächerübergreifende Prüfungsregelungen sind in der Allgemeinen 
Bachelor-Prüfungsordnung der Fachhochschule Kaiserslautern (ABPO) festgelegt; insbesondere enthält sie 
Bestimmungen zu folgenden Aspekten:  
 

 Bezeichnung des Bachelorgrades (§ 1 ABPO)  
 Regelstudienzeit (§ 1 ABPO)  
 Zulassungsverfahren (§ 5 ABPO)  
 Arten der Prüfungen, Fristen (§ 6 ABPO)  
 Schriftliche Prüfungen (§ 8 ABPO)  
 Bearbeitungszeiten von Hausarbeiten und Projektarbeiten (§§ 8 und 9 ABPO)  
 Praktische Studienphase (§ 10 ABPO)  
 Bachelorarbeit (§ 11 ABPO)  
 Kolloquium über die Bachelorarbeit (§ 12 ABPO)  
 Umfang der Bachelorprüfung (§ 18 ABPO)  
 Bildung der Gesamtnote, Zeugnis (§ 19 ABPO)  

 
§ 2 Bezeichnung des Bachelorgrades 

 
Aufgrund der bestandenen Bachelorprüfung wird der akademische Grad "Bachelor of Arts" (abgekürzt: 
„B.A.") verliehen.  
 

§ 3 Regelstudienzeit 
 
Die Regelstudienzeit beträgt sieben Semester.  
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§ 4 Zulassungsverfahren 
 
(1) Die Form der Vorleistungen zu Prüfungen wird im Prüfungsplan des jeweiligen Studienganges doku-
mentiert und spätestens bis zum Vorlesungsbeginn des jeweiligen Semesters bekannt gemacht.  
(2) Zur Bearbeitung der Bachelorarbeit kann nur zugelassen werden, wer 176 CP erbracht hat. Der Prü-
fungsausschuss kann bei ausreichender Begründung in Einzelfällen Ausnahmen genehmigen.  
 

§ 5 Arten der Prüfungs-und Studienleistungen, Fristen 
 
(1) Studienleistungen sind in der Anlage des jeweiligen Studiengangs als solche gekennzeichnet.  
(2) Die Praktische Studienphase ist eine Studienleistung.  
 

§ 6 Bearbeitungszeiten von Hausarbeiten und Projektarbeiten 
 
Die Bearbeitungszeiten von Hausarbeiten und Projektarbeiten ergeben sich aus den im Prüfungsplan des 
jeweiligen Semesters festgelegten Anmelde- und Abgabezeitpunkten.  
 

§ 7 Praktische Studienphase 
 
Die Praktische Studienphase hat eine Dauer von 20 Wochen, einschließlich der studienbegleitenden 
Lehrveranstaltungen.  
 

§ 8 Bachelorarbeit 
 
(1) Die Bearbeitungszeit beträgt 10 Wochen.  
(2) Bachelorarbeiten sind nicht als Gruppenarbeiten zugelassen.  
(3) Die Bachelorarbeit ist fristgemäß im Dekanat abzugeben.  
 

§ 9 Kolloquium über die Bachelorarbeit 
 
Die Prüfungsdauer des Kolloquiums über die Bachelorarbeit beträgt in der Regel 20 Minuten.  
 

§ 10 Bildung der Gesamtnote, Zeugnis 
 
(1) Die Gesamtnote wird aus dem gewichteten Durchschnitt der Noten der Prüfungsleistungen ein-
schließlich der Note für die Bachelorarbeit und das Kolloquium über die Bachelorarbeit gebildet. Die 
Gewichtung ergibt sich aus den ECTS-Punkten der Anlage 1 des jeweiligen Studiengangs.  
(2) Benotete Studienleistungen können auf Antrag der Studierenden in das Zeugnis aufgenommen wer-
den.  
 

§ 11 Inkrafttreten 
 

(1) Diese Prüfungsordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Hochschulanzeiger der Fachhoch-
schule Kaiserslautern in Kraft. 
(2) Sie gilt für die Studierenden, die ab dem Wintersemester 2014/2015 ein Bachelorstudium in dem 
Studiengang Innenarchitektur an der Fachhochschule Kaiserslautern aufnehmen.  
 
 
 
Kaiserslautern, den 15.08.2014 
 
 
 
Der Dekan des Fachbereiches Bauen und Gestalten 
der Fachhochschule Kaiserslautern 
Prof. Dipl.-Ing. Gregor M. Rutrecht  
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